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LMÜ 
04/2020 

Merkblatt zur Entsorgung von 
tierischen Speiseabfällen aus 

Gewerbebetrieben 
 

Verbraucherschutz 
und Veterinärwesen  
Landratsamt Kitzingen 

 

Speiseabfälle stellen für unsere Nutztierbestände ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Auch 

die küchenmäßige Zubereitung von Speisen tötet Tierseuchenerreger (z.B. Schweinepest, Maul- 

und Klauenseuche- oder Geflügelpesterreger) nicht ab. Daher ist das Verfüttern solcher Produkte 

an Nutztiere streng verboten. Auch die übrige “Entsorgung“ dieser für die Nutztiere heiklen 

Produkte ist daher streng geregelt worden. 

 

Was muss also gesondert entsorgt werden? 

1. Küchen- und Speiseabfälle mit Lebensmitteln tierischer Herkunft (= Lebensmittel mit 

Anteilen von Fleisch, Fisch, Eiern, Geflügel, Molkereiprodukten) und anderen 

Lebensmitteln, die damit in Berührung gekommen sind (z.B. Kartoffel- und Salatreste). 

2. Ehemalige Lebensmittel tierischer Herkunft z.B. verdorbene, aussortierte Lebensmittel 

aus Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier, Molkereiprodukten, usw. 

 

Rein pflanzliche Küchenabfälle z.B. Salate-, Gemüse- oder Obstreste, die noch keinen Kontakt mit 

den tierischen Lebensmitteln hatten, können weiterhin über die Biotonne des Landkreises 

entsorgt werden. 

 

Wie müssen die Speisereste tierischer Herkunft aus gewerblichen Betrieben entsorgt werden? 

Zur ordnungsgemäßen Entsorgung stehen inzwischen einige Firmen zur Verfügung, die für diese 

Zwecke von den Behörden registriert /zugelassen worden sind. Diese Firmen stellen Ihnen auch 

die notwendigen Handelspapiere zur Verfügung, die Sie zur Einsichtnahme durch das 

Landratsamt 2 Jahre aufbewahren müssen. Darüber hinaus ist es zusätzlich notwendig, eigene 

Aufzeichnungen über die Abholung zu führen. Hierzu können Sie das auf der Rückseite 

abgebildete Muster verwenden.  Auch diese Aufzeichnung ist 2 Jahre aufzubewahren. 

 

Auswahl von registrierten Speiseabfallentsorgern, die uns im Landkreis Kitzingen bekannt sind: 

Fa. Roland Wallrapp, Hauptstr. 48, 97288 Theilheim    Tel. 09303-474 

Knettenbrech + Gurdulic, Richthofenstr. 43, 97318 Kitzingen   Tel. 09323-9387031 

ReFood GmbH, Zur Wallfahrtskirche 15, 97483 Eltmann-Limbach   Tel. 09522-92300 

SEK Speisereste Entsorgungs GmbH, Jägerstr.2, 96114 Hirschaid  Tel. 09543-4427265 

Karl Fischer & Söhne GmbH & Co. KG,  

Winterhäuserstr. 108, 97084 Würzburg-Heidingsfeld   Tel. 0931-610050 

 

Haben Sie noch Fragen?  Rufen Sie uns an unter 09321-928 3403 
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Abgebender Betrieb (Stempel):                         Blatt Nr.:____ 

Datum der 
Abholung 

Beschreibung des 
Tierischen Nebenprodukts 

Menge 
(Gewicht) 

Name, Anschrift und Zulassungs- 
nummer des 
Beförderungsunternehmens 

Name, Anschrift und 
Zulassungsnummer des 
Empfängers 

Unterschrift 
abgebender Betrieb 

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

  
 
 

    

Aufzeichnungen (Register) gemäß Tierische Nebenprodukte Beseitigungsrecht 


